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Nach der Publikation der sechs Quali-
tätsindikatoren für die stationäre und 
ambulante Medizin 2021 [1] wurde 

die Umsetzung in der klinischen Praxis in ver-
schiedenen Veranstaltungen und Workshops 
diskutiert. Was ist ein Qualitätsverbesserungs-
zyklus? Wie kann er auf Praxisebene umgesetzt 
werden? Warum ist er wichtig? Wie können 
wir eine Verbesserung messen? Hilfsmittel und 
die Beschreibung eines PDCA-Zyklus können 
auf der Webseite der SGAIM heruntergeladen 
werden [2]. Verschiedene erfolg reiche Umset-
zungen in der Praxis wurden bereits publiziert 
und sind Anwendungsbeispiele [3, 4]. 

Viele Kolleginnen und Kollegen kämpfen 
jedoch im Alltag mit anderen Problemen: 
Qualifiziertes Personal (bspw. MPAs) fehlt, die 
Nachfolge nach der Pensionierung ist nicht ge-
regelt, zu wenige Hausärztinnen und Hausärz-
te versorgen immer mehr multimorbide Pa-
tientinnen und Patienten, Medikamente sind 
nicht verfügbar (bspw. Digoxin, Methadon, 
Antibiotika). Wer mit solchen Problemen 
kämpft, für den sind Qualitätsverbesserungs-
massnahmen und die Diskussion zu PDCA-
Zyklen theoretisch und wenig relevant im 
 Alltag. Zudem gilt es, die zunehmende Admi-
nistration um jeden Preis zu verhindern. Viele 
Ärztinnen und Ärzte vor allem im Spital ver-
bringen ohnehin den Grossteil ihrer Zeit am 
Computer. 

Zu einem wahren Schub an Administrati-
on führten bereits Massnahmen, die vor Jah-
ren im Rahmen der KVG-Revision eingeführt 
wurden. Bestandteile neben der Überprüfung 
der Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit 
waren auch die Verpflichtung zur Qualitäts-

sicherung. Diese und weitere Regulierungen 
führten zu einer kontinuierlichen Zunahme 
der Administration und Dokumentations-
pflicht insbesondere auch bei Lehrpraxen. 
Heute verbringen Hausärztinnen und Haus-
ärzte rund einen Tag pro Woche für administ-
rative Leistungen hauptsächlich für Doku-
mentation sowie Kommunikation mit 
Versicherungen [5]. Einigen sich die Leis-

tungserbringer und die Versicherungen nicht, 
kann der Bundesrat eingreifen, was er in den 
letzten Jahren mehrfach auch getan hat. In der 
Regel waren diese Eingriffe immer zu Unguns-
ten für die Leistungserbringer. 

Die Qualitätskommission der SGAIM ist 
daher der Auffassung, dass eine proaktive Mit-
gestaltung der Umsetzung der am 1. April 
2021 in Kraft getretenen Änderung des Bun-
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in der Medizin SAQM «Innovation Qualité» gewonnen und setzt neue Standards. Wie setzt sich die 
Kommission für die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen in der Praxis und im Spital ein und 
welche Erfahrungen wurden gewonnen? Dies erfahren Sie hier.
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Qualitätsindikator Neuverschreibung Benzodiazepine: Anteil der älteren (≥65 Jahre) Personen, bei 
denen während der Hospitalisation ein neues Benzodiazepin begonnen worden ist. Der Indikator 
hat zum Ziel, die Neuverschreibungen von Benzodiazepinen während des Spitalaufenthalts zu 
 reduzieren.
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desgesetzes über die Krankenversicherung 
(KVG) zur Stärkung von Qualität und Wirt-
schaftlichkeit (Art. 58 KVG) wichtig ist für die 
Ärztinnen und Ärzte der Allgemeinen Inneren 
Medizin. Eine nationale Qualitätskommission 
gibt vierjährige Ziele vor, die sich an den Zie-
len des Bundesrates orientieren. Damit kom-
men Top-down neue Auflagen zur Qualitäts-
verbesserung auf die Ärztinnen und Ärzte zu. 
Die PDCA-Zyklen werden einen Grundpfeiler 
der Qualitätsverbesserungsmassnahmen sein, 
die – wenn es sich nicht  abwenden lässt – ex-
tern auditiert werden  müssen. Der Bundesrat, 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die 
Versicherungen wünschen sich national ver-
gleichbare Out come-Indikatoren. Dies wird 
unweigerlich zu einer Zunahme der Administ-
ration ohne  zusätzlichen Nutzen für die Pati-
entinnen und Patienten führen. Dies gilt es auf 
jeden Fall zu vermeiden. Zudem müssen Qua-
litätsverbesserungsmassnahmen zwingend ad-
äquat vergütet werden. 

Wie das Luzerner Kantonsspital 
Qualitätsindikatoren umsetzt
Seither haben einige Betriebe damit ange-
fangen, Qualitätsindikatoren umzusetzen, so 
auch das Luzerner Kantonsspital (LUKS). Der 
offizielle Qualitätsbericht des LUKS nach der 
Vorlage von H+ kann auf der offiziellen Web-
seite abgerufen werden [6].

Die Innere Medizin am LUKS hat sich drei 
messbare Qualitätsindikatoren für das Jahr 
2023 vorgenommen. Es handelt sich dabei 
 einerseits um den Arzneimittelabgleich (Medi-
cation Reconciliation) bei Eintritt und  Austritt, 
die Neuverschreibung von Benzodiazepinen 
als Schlafmittel bei über 65-jährigen sowie die 
Häufigkeit und Ätiologie von Stürzen. Wichtig 
ist dabei, dass die Indikatoren  gemessen und 
die Resultate an das behandelnde Team zu-
rückgespiegelt werden können. Damit lassen 
sich qualitative Verbesserungen erzielen. 

So betrug beispielsweise die Häufigkeit der 
Arzneimittelabgleichungen bei stationären Pa-
tientinnen und Patienten der Allgemeinen 
 Inneren Medizin seit Jahresbeginn 71,4%. Das 
heisst, bei diesen Patientinnen und Patienten 
wurde die Medikation von zuhause respektive 
vom Hausarzt auf die spitaleigenen Medika-
mente verordnet. Bei Austritt betrug die Rate 
seit Jahresbeginn 81%. (Rückverordnung auf 
die Medikamente der Hausärztin oder des 
Hausarztes). Diese Raten der Arzneimittelab-
gleichungen sollen im Verlauf schrittweise er-
höht werden, denn sie haben eine entschei-
dende Korrelation zur Patientensicherheit [7]. 
Elektronische Verschreibungssysteme sind zur 
Messung dieses Qualitäts-Indikators sehr hilf-
reich, da die händische Kontrolle sehr auf-
wendig sein kann [8].

Die Neuverordnung von Benzodiazepinen 
als Schlafmittel bei über 65-jährigen sollte ge-
mäss der SGAIM und Smarter Medicine mög-
lichst vermieden werden [9]. Auf den Abtei-
lungen der allgemeinen Inneren Medizin am 
LUKS wurden in den vergangenen sechs Mo-
naten bei 35 dieser Patientinnen und Patienten 
im Verlauf der Hospitalisation Benzodiazepine 
verschrieben, was bei knapp 1000 hospitali-
sierten Patientinnen und Patienten einer Ver-
ordnungsrate von 3,4% entspricht. Diese Rate 
soll sukzessive vermindert werden. Einschrän-
kend ist zu sagen, dass die Verschreibung von 
Benzodiazepinen bei Patientinnen und Patien-
ten z.B. mit Angststörungen, Depressionen 
sowie Epilepsie sinnvoll sein können, werden 
sich diese Verordnungen nicht auf null redu-
zieren lassen.

Zusammenfassend ist es zentral, dass Qua-
litätsindikatoren zeitnah gemessen und an das 
behandelnde Team zurückgespiegelt werden 
können. Dies findet am LUKS im Rahmen der 
erwähnten Publikation der Qualitätsindikato-
ren statt. Dabei sind klinische Informations-
systeme sehr hilfreich. Noch nicht definiert 

sind bei diesen Qualitätsindikatoren die Ziel-
werte. Diesbezügliche Empfehlungen sollten 
im Rahmen von Qualitätszirkeln und der 
Fachgesellschaften definiert werden.
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SGAIM Qualitätskommission
Die Qualitätskommission bearbeitet das Thema Qualität innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft für 
Allgemeine Innere Medizin. 2020 hat sie eine Qualitätsstrategie für die Jahre 2020 bis 2024 [10] lanciert, 
an deren Umsetzung sie arbeitet. Die Kommission setzt sich wie folgt zusammen: 

Titel Name Vorname Ressort

Prof. Dr. med. 
et phil.

Wertli Maria Kommissionspräsidentin

Dr. med. Capaul Regula Ressort Exzellenz AIM, Co-Präsidentin SGAIM

PD Dr. med. Djalali Sima Nuschin Ressort Exzellenz in der AIM

Prof. Dr. med. Donzé Jacques Ressort Exzellenz in der AIM

Prof. Dr. med. Hug Balthasar Ressort Exzellenz in der AIM, Qualität & Digitali-
sierung

Dr. med. Jungi Marc Michael Ressorts Interprofessionalität, Multimorbidität, 
Vertretung mfe

Prof. Dr. med. Kherad Omar Ressort smarter medicine

Lehmann Joël Vertretung EQUAM mit beratender Stimme, 
Ressort Exzellenz in der AIM

PD Dr. med. Méan Marie Ressort smarter medicine, Arbeitsplatzsicherheit, 
Wellbeing

PD Dr. med. Rampini Silvana Ressort Arbeitsplatzsicherheit, Wellbeing

Dr. med., med. 
dent., MPH

Rodella 
Sapia

Mirjam Ressorts Interprofessionalität und Multimorbidität

Dr. med. Rohrbasser Adrian Ressorts Qualitätszirkel und Exzellenz in der AIM

PD Dr. med. Schneemann Markus Ressort Exzellenz in der AIM

Dr. med. Zirbs 
Savigny 

Brigitte Ressort Interprofessionalität, Kommunikation/PR 
Vertretung mfe
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